
 
Leistungsfähigkeit von Versorgungswerken 

 

1. Versorgungswerke bieten eine umfassende Altersvorsorge. 

 

Berufsständische Versorgungswerke sichern ihre Mitglieder zuvorderst gegen die drei Kern-

risken des Lebens ab: Alter, Invalidität und Tod. Während die Altersrente nach dem Erwerbs-

leben ausgezahlt wird, beinhaltet diese umfassende Risikovorsorge ebenso einen vollen Be-

rufsunfähigkeitsschutz und eine stets unbefristete und stets ohne Anrechnung von eigenem 

Einkommen gewährte Hinterbliebenenvorsorge. Auch eine vorzeitige Rente ab einem Alter 

von 62 Jahren und die Erhöhung der Rente bei einer Beitragssatzsteigerung sind gravierende 

Vorteile. 

 

 

2. Versorgungswerke belasten gesetzliche Rentenversicherung und Gesellschaft 

nicht. 

 

Im System der Alterssicherung in Deutschland gehört die berufsständische Versorgung seit 

über einhundert Jahren zur Regelsicherung der ersten Säule; zusammen und gleichberechtigt 

mit der gesetzlichen Rentenversicherung und der Beamtenversorgung. In der „zweiten Säule“ 

gibt es die betriebliche Altersversorgung und schließlich in der „dritten Säule“ die ergänzende 

Alterssicherung mit den privaten Lebensversicherungen und der individuellen Höherversiche-

rung in den Versorgungswerken. In diesem Drei-Säulen-System haben die Versorgungswerke 

eine starke Position. Sie arbeiten ohne Inanspruchnahme von Staatszuschüssen und haben 

die steigende Lebenserwartung in ihren versicherungsmathematischen Grundlagen schon voll 

berücksichtigt. 

 

 

3. Versorgungswerke bieten Vorteile gegenüber der gesetzlichen Rentenversicherung. 

 

Neben der Auszahlung höherer Renten und der Möglichkeit freiwilliger Mehrzahlungen gibt es 

in den berufsständischen Versorgungswerken keine oder nur geringe Wartezeiten. Der Be-

rufsunfähigkeitsschutz der Versorgungseinrichtungen greift voll, wobei keine Verweisungs-
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möglichkeit in einen anderen Beruf existiert. Beim Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhe-

stand werden flexible Möglichkeiten offeriert, eine Rente ab einem Alter von 62 Jahren ist eine 

davon. Die berufsständischen Versorgungswerke unterscheiden nicht nach großer und kleiner 

Witwen-/Witwerrente. Sie gewähren sie ohne Anrechnung des eigenen Einkommens und sind 

damit grundsätzlich höher als die der gesetzlichen Rentenversicherung. In Versorgungswer-

ken werden heute die spezifischen Risiken der Freien Berufe – insbesondere die höhere Le-

benserwartung – im Kollektiv gegenseitig abgesichert. Sie belasten die gesetzliche Renten-

versicherung somit nicht.  

 

 

4. Versorgungswerke sind nicht unmittelbar abhängig von der deutschen Volkswirt-

schaft. 

 

Im Gegensatz zur gesetzlichen Rentenversicherung hängen die Renten der Versorgungs-

werke nicht allein von der Lohnentwicklung ab. Während die umlagefinanzierte gesetzliche 

Rentenversicherung also an der standortgebundenen Lohnentwicklung orientiert ist, werden 

die Renten der Versorgungswerke finanzmathematisch zusätzlich auch durch die erwirtschaf-

teten Erträge bestimmt. Zwar investieren die berufsständische Versorgungswerke überpropor-

tional in Deutschland und Europa und leisten somit einen wichtigen Beitrag zur Volkswirtschaft 

durch die Bereitstellung von Kapital. Allerdings sind Versorgungseinrichtungen in der Lage, 

bei Kaufkraftverlusten oder Produktivitätseinbußen dieses Kapital umzuschichten, um weiter-

hin gute Erträge zu erwirtschaften und die Renten entsprechend zu sichern. 
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Zur Entstehung und Entwicklung von Versorgungswerken 
 

Als erstes berufsständisches Versorgungswerk entstand im Jahr 1923 die Bayerische Ärzte-

versorgung. Entscheidender Antrieb für diese Gründung war die massive Vernichtung des Al-

terssicherungskapitals der Ärzte aufgrund der Inflation nach dem Ersten Weltkrieg. Es gab 

damit zum ersten Mal eine soziale Sicherung, die die Eigeninitiative und Solidarität der Ärzte 

mit der Durchsetzungsmacht des öffentlichen Rechts kombinierte. Eine echte Innovation in der 

deutschen Sozialpolitik zu Beginn des letzten Jahrhunderts. 

 

Ähnlich die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg: Während die gesetzliche Rentenversiche-

rung nur im Mai 1945 keine Renten auszahlte, waren die Rücklagen der Freiberuflerinnen und 

Freiberufler erneut nahezu vernichtet. Eine Ausnahme: Die Ärzte in Bayern, die über ihre Ver-

sorgungseinrichtung Leistungen erhielten. So wurde das Sondersystem Versorgungswerk 

Vorbild für andere Kammerbereiche und Berufsstände. 

 

Entscheidend für die Verbreitung der berufsständischen Versorgung war die Rentenreform im 

Jahr 1957. Der damalige Deutsche Bundestag verweigerte mit Mehrheit den Freien Berufen 

die Aufnahme in die gesetzliche Rentenversicherung und schloss sie vom Recht der Selbst-

versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung aus. Sie sollte sich auf die Arbeitnehmer 

und weitere genau definierte schutzbedürftige Gruppen konzentrieren, deren soziale Lage 

durch massiven Einsatz von Beitrags- und Steuermitteln nachhaltig gebessert werden konnte. 

 

Dagegen verlangte die Bundesregierung im Jahr 1957 von den Freien Berufen, ihre Alterssi-

cherung in eigener Verantwortung zu regeln, da sie der gesellschaftlichen Solidarität nicht be-

dürften. Dies taten die Versorgungswerke und ihre Mitglieder mit großem Engagement und 

Erfolg. Das damals neue System hat sich seitdem bewährt. 

 

Dass die Renten der Versorgungseinrichtungen heute höher und besser gegen Schwankun-

gen in der Demografie oder auf dem Kapitalmarkt abgesichert sind, ist also kein Privileg, son-

dern eine Frage des Systems. Dass der Gesetzgeber es verpasst hat, ebensolche Mechanis-

men in der gesetzlichen Rentenversicherung zu verankern und die Renten gegen das Risiko 

des demografischen Wandels abzusichern, ist weder eine Privilegierung noch ein Verschulden 

der Freien Berufe – im Gegenteil. 

 

* * * 


